
Rechtsmittel, eingelegt am 26. Januar 2010 von Luigi 
Marcuccio gegen den Beschluss des Gerichts für den 
öffentlichen Dienst vom 10. November 2009 in der 

Rechtssache F-70/07, Marcuccio/Kommission 

(Rechtssache T-38/10 P) 

(2010/C 80/68) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Cipressa) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— jedenfalls den angefochtenen Beschluss in vollem Umfang 
und ausnahmslos aufzuheben; 

— festzustellen, dass die Klage, auf die der angefochtene Be
schluss ergangen ist, in vollem Umfang und ausnahmslos 
zulässig war; 

— den im ersten Rechtszug gestellten Klageanträgen in vollem 
Umfang und ausnahmslos stattzugeben; 

— die Kommission zu verurteilen, ihm alle von ihm getragenen 
Kosten, Gebühren und Honorare aller bisher durchlaufenen 
Instanzen zu erstatten; 

— hilfsweise, die Sache zu erneuter Entscheidung in anderer 
Besetzung an das Gericht für den öffentlichen Dienst zu
rückzuverweisen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen den Beschluss 
des Gerichts für den öffentlichen Dienst (GöD) vom 10. No
vember 2009. Mit diesem Beschluss wurden der erste, der 
zweite, der dritte und der sechste Antrag einer Klage auf Ver
urteilung der Kommission, dem Rechtsmittelführer den Schaden 
zu ersetzen, den er infolge der Weigerung der Kommission, die 
ihm in der Rechtssache T-176/04, Marcuccio/Kommission, an

geblich entstandenen erstattungsfähigen Kosten zu erstatten, er
litten haben will, als offensichtlich unzulässig zurückgewiesen. 

Zur Begründung seiner Forderungen macht der Rechtsmittelfüh
rer geltend: falsche Auslegung und Anwendung des Begriffs der 
Beschwerde im Sinne der Art. 90 und 91 des Beamtenstatuts; 
unbegründete und unlogische Abweichung von der einschlägi
gen Rechtsprechung; einen absoluten Begründungsmangel; 
Nichteinhaltung der Verpflichtung, eine Klagebeantwortung, so
weit sie verspätet eingereicht sei, nicht zu berücksichtigen; feh
lerhafte Zulassung eines als „Antrag auf Feststellung der Erledi
gung der Hauptsache“ bezeichneten Schriftsatzes; Verletzung 
von Art. 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und von Art. 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 

Rechtsmittel, eingelegt am 3. Februar 2010 von Luigi 
Marcuccio gegen den Beschluss des Gerichts für den 
öffentlichen Dienst vom 25. November 2009 in der 

Rechtssache F-11/09, Marcuccio/Kommission 

(Rechtssache T-44/10 P) 

(2010/C 80/69) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Cipressa) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— jedenfalls den angefochtenen Beschluss in vollem Umfang 
und ausnahmslos aufzuheben; 

— festzustellen, dass die Klage, auf die der angefochtene Be
schluss ergangen ist, in vollem Umfang und ausnahmslos 
zulässig war; 

— den im ersten Rechtszug gestellten Klageanträgen in vollem 
Umfang und ausnahmslos stattzugeben;
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— die Kommission zu verurteilen, ihm sämtliche von ihm ge
tragenen Kosten, Gebühren und Honorare aller bisher 
durchlaufenen Instanzen zu erstatten; 

— hilfsweise: die Sache zu erneuter Entscheidung in anderer 
Besetzung an das Gericht für den öffentlichen Dienst zu
rückzuverweisen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen den Beschluss 
des Gerichts für den öffentlichen Dienst (GöD) vom 25. No
vember 2009. Mit diesem Beschluss wurde eine Klage, die die 
Weigerung der Kommission, die Krankheitskosten des Rechts
mittelführers zu 100 % zu übernehmen, zum Gegenstand hatte, 
als teilweise offensichtlich unzulässig und teilweise offensichtlich 
unbegründet zurückgewiesen. 

Zur Begründung seiner Forderungen macht der Rechtsmittelfüh
rer geltend: falsche Auslegung und Anwendung des Begriffs der 
Begründung einer Entscheidung eines Organs der Europäischen 
Union, des Begriffs der Ergänzung der Begründung einer Ent
scheidung und der Rechtsgrundsätze über die Beweiserhebung 
und -würdigung. 

Der Rechtsmittelführer macht außerdem eine falsche Auslegung 
und Anwendung des Begriffs der anfechtbaren Handlung sowie 
des Begriffs der eine frühere Entscheidung lediglich bestätigen
den Entscheidung geltend. 

Klage, eingereicht am 10. Februar 2010 — SP/Kommission 

(Rechtssache T-55/10) 

(2010/C 80/70) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: SP (Brescia, Italien) (Prozessbevollmächtigter: Rechts
anwalt G. Belotti) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Kommission vom 8. Dezember 2009 
zur Änderung der vorhergehenden Entscheidung 

K(2009) 7492 endg., erlassen von der Kommission am 
30. September 2009, für nichtig zu erklären; 

— der Beklagten sämtliche Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit der angefochtenen Entscheidung vom 8. Dezember 2009 
hat die Kommission ihre vorhergehende Entscheidung K(2009) 
7492 endg. vom 30. September 2009 geändert, mit der sie 
einigen Unternehmen, zu denen die Klägerin des vorliegenden 
Verfahrens gehört, die Beteiligung an einem Kartell zur Last 
gelegt hat. Mit der Entscheidung vom 8. Dezember 2009 be
schloss die Kommission, nachdem sie eingeräumt hatte, dass die 
Entscheidung vom 30. September 2009 „auf einen Anhang mit 
Tabellen, die die Bewegungen der Preise für Betonstahl während der 
Laufzeit der Vereinbarung erläuter(te)n, Bezug nahm“ und dass „dieser 
Anhang sich nicht bei der am 30. September 2009 erlassenen Ent
scheidung befand“, die letztgenannte Entscheidung zu dem Zweck 
zu ändern, sie um die der vorliegend angefochtenen Entschei
dung als Anhang beigefügten Tabellen zu ergänzen. 

Zur Begründung ihrer Klage rügt die Klägerin: 

1. Rechtswidrigkeit der nachträglichen Heilung einer mit einem 
schweren Fehler behafteten Entscheidung: Die Kommission 
sei nicht befugt, eine offensichtlich nichtige Entscheidung 
nachträglich zu heilen, deren Wortlaut zum Zeitpunkt ihres 
Erlasses offensichtlich unvollständig gewesen sei; dies stelle 
einen als solchen unheilbaren schwerwiegenden Umstand 
dar. 

2. Unzutreffende Angabe der Rechtsgrundlage: Die Kommis
sion habe als Rechtsgrundlage der angefochtenen Entschei
dung Art. 65 KS und die Verordnung Nr. 1/2003 ( 1 ) ange
geben, die offenkundig ungeeignet zur Verfolgung des 
Zwecks seien, den die Kommission angegeben habe (näm
lich ihre vorhergehende Entscheidung zu ergänzen/zu än
dern, weil ihr Wortlaut unvollständig sei), mit der Folge, 
dass die zweite Entscheidung, die Gegenstand der vorliegen
den Klage sei, wegen offensichtlichen Fehlens einer geeig
neten Rechtsgrundlage für nichtig erklärt werden müsse. 

Die Klägerin rügt auch einen Verstoß gegen den Grundsatz der 
ordnungsgemäßen Verwaltung. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).
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